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Der Einladung des Präsidenten der Säch-
sischen Landesärztekammer, Herrn Prof.
Dr. Jan Schulze, zur Teilnahme an der
16. Tagung waren 23 der gewählten Vor-
sitzenden der 28 sächsischen Kreisärzte-
kammern, Mitglieder des Vorstandes der
Sächsischen Landesärztekammern und Gäs-
te gefolgt. Der Präsident begrüßte herzlich
alle Anwesenden und insbesondere die Re-
präsentanten der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsens, Herrn Dr. Johannes Bau-
mann, Vorsitzender der Bezirksstelle Dres-
den, Herrn Dr. Ing. habil. Bernd Irrgang,
Geschäftsführer der Bezirksstelle und Herrn
Dr. Klaus Heckemann, stellvertretender
Vorsitzender des Vorstandes der Bezirks-
stelle Dresden. Herr Prof. Dr. Jan Schulze
interpretierte am Beginn der Tagung die
neue Gesundheitspolitik und referierte über
die aktuelle gesundheits-, sozial - und be-
rufspolitische Lage in der Bundesrepublik
Deutschland und insbesondere im Frei-
staat Sachsen. Erste Ergebnisse der Aktions-
woche vom 26. bis 30. März 2001 der
ostdeutschen niedergelassenen Fachärzte,
Hausärzte und Psychotherapeuten sind:
– Die Initiatoren der zweiten Aktionswo-
che haben es verstanden, die verschiede-
nen medizinischen Gruppen zu einer ge-
meinsamen Aktion zusammenzuführen.
– Die Patientenschaft hat sehr genau be-
griffen worum es den Ärzten in den neuen
Bundesländern geht: Das Gesundheits-
system läuft hin auf ein Zweiklassensys-

tem. Die Kritik der Patientinnen äußert
sich an der Gesundheitspolitik der Rot-
Grün-Koalitionen. Ein weiteres Aufklap-
pen des Spaltes der Sozialmauer West/
Ost kann nicht zugelassen werden.
– Die Medien haben jetzt begriffenen,
dass es den Ärzten nicht um mehr Geld
geht. Wir brauchen höhere Pro-Kopf- Pau-
schale für die Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung in den neuen Bundes-
ländern. Die gesetzliche Krankenversi-
cherung stellt nur 77 Prozent der finan-
ziellen Mittel im Vergleich zum West-
niveau für die ambulante Versorgung der
ostdeutschen Bevölkerung zur Verfügung.
Außerdem ist die Morbidität in Ostdeutsch-
land deutlich höher.
– Eine gewachsene Gesprächsbereitschaft
der Gesundheitspolitiker auf Bundesebene
und im Freistaat Sachsen ist erkennbar.
– Herr Sozialminister Dr. Hans Geisler
hat eine Initiative vorbereitet, um eine
Steigerung des Budgets um fünf Prozent
im Bundesrat zu initiieren.
– Sicher auch auf Druck der Aktionswo-
chen der Ärzteschaft erfolgte am 26. März
2001 ein Gespräch des Aktionsrates der
Aktionswoche mit der Gesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt in Berlin.
– Bei dem Rundtischgespräch am 27.
März 2001 im Kammergebäude der
Sächsischen Landesärztekammer unter der
Beteiligung der Kassen, der Politik, der
Körperschaften und der einladenden Ver-

bänden, wurden die Forderungen des Ak-
tionsrates eindeutig dargestellt:
Ablösung des Arzneimittelbudgets durch
individuelle Richtgrößen und Angleichung
der finanziellen Mittel an das Westniveau.
– Auf allen Ebenen von den Patienten
über die Initiatoren der Aktionswoche
hin zu den Kassen und der Politik ist
Bewegung zu sehen. Die aktuelle Stunde
zur Gesundheitspolitik im Deutschen
Bundestag am 28. März 2001 auf Ini-
tiative von FDP und PDS hat die Themen
der Aktionswoche wiedergespiegelt. Der
jetzigen Regierung ist es klar, dass die
Gesundheitspolitik und Sozialpolitik wahl-
entscheidend sein können. Die Politik
wird nur dann Ruhe im Wahlkampf 2002
haben, wenn die Forderungen der Ärzte
erfüllt sind.

Einführung neuer Vergütungs- und Ab-
rechnungssysteme sowie aktuelle Probleme
und Schwerpunkte der Selbstverwaltung
waren die Arbeitsthemen der in Kurz-
fassungen wiedergegebenen Vorträge.

Diagnosis Ralated Groups, Systematik
und Fragen der Codierung
Dr. Wolf-Dietrich Kirsch 
Alterspräsident der Kammerversammlung 
Vorsitzender des Ausschusses Kranken-
haus
Der Vortrag wird im Heft 7/2001 „ Ärzte-
blatt Sachsen“ als Artikel publiziert.

16. Tagung der Vorsitzenden 
der Kreisärztekammern

Dresden
31. März 2001

hohen Arbeitsbelastung und unbezahlten
Überstunden. Auch der niedergelassene
Arzt arbeitet wöchentlich durchschnitt-
lich 60 bis 70 Stunden.
Der Sachverständigenrat für die Konzer-
tierte Aktion im Gesundheitswesen kommt
im Band 2 seines Gutachtens 2000/2001
zu der Schlussfolgerung „im Interesse
der Patientensicherheit und effektiven
Weiterbildung ist es dringend erforder-
lich, die Betreuung und Supervision von

Weiterbildungsassistenten, insbesondere
von Ärzten im Praktikum, zu verbessern
und Maßnahmen zur Einhaltung der ge-
setzlichen Arbeitszeit zu treffen“. Ein
Schwerpunkt der Beratungen des 104.
Deutschen Ärztetages ist erneut die Situ-
ation von jungen Ärztinnen und Ärzten.
In Ludwigshafen wird diesem wichtigen
und in der Öffentlichkeit zu wenig be-
achteten Thema ein eigener Tagesord-
nungspunkt gewidmet.

Das Anliegen des Vorstandes der Säch-
sischen Landesärztekammer ist es, durch
Interventionen bei der Rot-Grünen Regie-
rung, bei den verantwortlichen Kranken-
hausträgern und den Verwaltungsdirek-
toren, die Überlastung junger Ärzte zu
vermeiden und die Ausbeutung der ärzt-
lichen Arbeitskraft zu unterbinden.

Im Namen des Redaktionskollegiums 
„Ärzteblatt Sachsen“ 

Prof. Dr. med. Winfried Klug 
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EBM 2000 plus
Dr. Klaus Heckemann
Stellvertretender Vorsitzender des Vor-
standes der Kassenärztlichen Vereinigung
Sachsen
Der Entwurf des neuen „EBM 200 plus“
in der Fassung vom 10. November 2000
überzeugt auf den ersten Blick durch
eine übersichtliche Gliederung in:
– Arztgruppenübergreifende allgemeine
Leistungen,
– arztgruppenspezifische Leistungen,
unterteilt in den hausärztlichen und den
nach Fachgebieten gegliederten fachärzt-
lichen Versorgungsbereich,
– arztgruppenübergreifende qualifikations-
gebundene und spezielle Leistungen,
– Pauschalerstattungen.
Unterstützt wird dieser Eindruck von
durchaus bis zu einem gewissen Grade
nachvollziehbaren Kalkulationsansätzen
für die differenziert gewerteten eigentli-
chen ärztlichen Leistungen, die soge-
nannten „technische“ Leistungen (Perso-
nal-, Raum-, Gerätekosten und anderes
mehr) sowie Pauschalerstattungen.
Bei näherer Betrachtung zeigen sich je-
doch Probleme. Es offenbaren sich offen-
sichtliche Lücken im Entwurf, wenn man
weitere erklärte Ziele des EBM-Entwurfs
in seine Wertung einbezieht:
– Regelung einer besseren Zusammen-
arbeit zwischen Haus- und Fachärzten,
– qualitätsorientierte Vergütung bei Be-
handlungen, für die es anerkannte Leitli-
nien gibt,
– Schaffung wirtschaftlicher Praxisstruk-
turen,
– Bewertung kostenintensiver Leistun-
gen auf der Grundlage einer wirtschaft-
lichen Auslastung (Großgeräte),
– einheitliche Qualitäts- und Vergütungs-
kriterien für Krankenhäuser und Ver-
tragsärzte bei ambulant-operativen und
stationsersetzenden Leistungen.
Entsprechende Ausführungen oder sogar
konkrete Maßnahmen hierzu findet man
nur ansatzweise oder gar nicht.
All diese Einschränkungen sind jedoch
gegenüber der obersten Prämisse des
EBM 2000 plus, der zumindest vorerst

unbedingt zu gewährleistenden strikten
Kostenneutralität, zu vernachlässigen.
Limitierte Fonds und nichts anderes
bedeutet Kostenneutralität, bedeuten ein
limitiertes Leistungsangebot und damit
eine begrenzte ärztliche Vergütung, dass
heißt einen EBM als Instrument der
Mangelverwaltung und Rationierung.
Hierbei sollen die Mengenbegrenzungen
grundsätzlich nicht im EBM, sondern
ausschließlich im Honorar-Verteilungs-
maßstab (HVM) der jeweiligen Vereini-
gung geregelt werden, die damit gegenüber
dem einzelnen Arzt die volle Verantwor-
tung für die Auswirkungen des neuen
EBM zu tragen hat.
Zumindest in den neuen Bundesländern
wird für die über das sogenannte „Punkt-
zahlgrenzvolumen“ hinausgehenden Leis-

tungen voraussichtlich überhaupt kein
Geld mehr vorhanden sein. Das bedeutet
in letzter Konsequenz gegenüber dem
bisherigen Honorierungssystem drei we-
sentliche Änderungen:

1. Auch die bisher unbudgetierten Arzt-
gruppen werden de facto budgetiert.

2. Die Budgets sind weiterhin fallzahl-
abhängig. Alle Fälle über der Durch-
schnittszahl der Arztgruppe werden je-
doch überhaupt nicht mehr honoriert.

3. Anders kann es nur aussehen, wenn 
von der Geschäftsgrundlage Punktwert
gleich 10 Pfennige für das Punktzahl-
grenzvolumen abgewichen wird. Wo
ist dann aber noch die als Basis des
EBM genommene „betriebswirtschaft-
liche Vollkostenkalkulation“?
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Integrierte Versorgung/Netze
Dr.-Ing. habil. Bernd Irrgang, Geschäfts-
führer der KVS, Bezirksstelle Dresden
Nach Unterzeichnung der Rahmenverein-
barung durch Kassenärztliche Bundes-
vereinigung und Spitzenverbände der
Krankenkassen könnten nunmehr prinzi-
piell Verträge zur integrierten Versorgung
abgeschlossen werden. Aus der Sicht der
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen
enthält die Rahmenvereinbarung jedoch
eine Reihe sehr schwer umzusetzender
Vorgaben, die berechtigte Zweifel auf-
kommen lassen, ob mit derartig stringen-
ten Vorgaben eine sektorenübergreifende
medizinische Versorgung gelingen kann.
Für Ärzte als Mitglieder von Praxisnetzen
gilt unter anderem, dass der Praxisver-
bund eine vertragsfähige Rechtsform auf-
weisen muss. Die teilnehmenden Ärzte
werden zu einer durchgehenden Doku-
mentationsführung und zur Nutzung des
elektronischen Informationsaustausches
verpflichtet. Ihre Vergütung erfolgt versi-
chertenbezogen. Dies bedeutet, dass das
für die Versorgung der einbezogenen Ver-
sicherten benötigte Finanzvolumen durch
komplizierte Berechnungen, die die spe-
zifische Morbilität der Versichertengrup-
pe berücksichtigen, aus der für alle Ärzte
zur Verfügung stehenden Vergütungs-
summe herausgelöst wird. Die einge-
schriebenen Patienten können sich je-
doch nach wie vor auch an außenstehende
Nicht-Netzärzte wenden, deren medizi-
nische Leistung ist jedoch aus dem
Netzbudget zu finanzieren. Mit Zustim-
mung der Kassenärztlichen Vereinigung
kann das Netz auch die Berechtigung
erhalten, ärztliche Leistungen von Nicht-
Netzärzten einzukaufen. Die Vertrags-
partner der integrierten Versorgung haften
für Forderungen der Kassenärztlichen
Vereinigung zur Begleichung von Ver-
gütungsansprüchen der Nicht-Netzärzte.
Ein Beitrittsrecht von Nicht-Netzärzten
zum Netz ist ausgeschlossen, wenn die
vertraglich zu vereinbarende Höchstzahl
von Netzärzten erreicht ist.
Für Versicherte besteht ein uneingeschränk-
tes Wahlrecht zwischen integrierter und

nicht integrierter Versorgung. Bei Wahl
der integrierten Versorgung besteht je-
doch eine Einschreibepflicht bei der
Krankenkasse. Die Beitritte und Austritte
von Patienten sind zu jedem Quartals-
wechsel möglich, der daraus folgende
bürokratische Aufwand ist nicht absehbar.
In den Bezirksstellen der Kassenärztli-
chen Vereinigung Sachsen sind Netzbe-
rater tätig, die angehende und bereits
tätige Praxisnetze tatkräftig unterstützen.
Interessierte Ärzte werden auf eine Wei-
terbildungsveranstaltung in der Säch-
sischen Landesärztekammer hingewie-
sen, die am 22. Mai 2001 das Thema
„Chancen und Risiken von ärztlichen
Kooperationen“ behandeln wird.

Neue Medien 
Dr. Verena Diefenbach
Hauptgeschäftsführerin 
Unter Federführung des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales, Gesundheit,
Jugend und Familie werden seit Mitte
1999 Modellprojekte zur Digitalisierung
bildgebender Verfahren und Bildkommu-
nikation der Krankenhäuser im Freistaat
Sachsen entwickelt. Für den verschlüs-
selten Zugang der ärztlichen Teilnehmer
am Modellprogramm ist die Einführung
einer elektronischen Signaturkarte erfor-
derlich. Für die Sächsische Landesärzte-
kammer besteht die Aufgabe darin, ein
Verfahren für die Zertifizierung der betei-
ligten Ärzte vorzubereiten und als Mo-
dellprojekt verwaltungsmäßig einzuführen.

Novellierung der (Muster-)
Weiterbildungsordnung 
Prof. Dr. habil. Gunter Gruber
Vorsitzender des Ausschusses 
ärztliche Weiterbildung 
Nach umfangreichen Diskussionen in den
Weiterbildungs-Gremien der Bundesärz-
tekammer und in den 17 Landesärzte-
kammern wird dem 104. Deutschen Ärz-
tetag im Mai 2001 in Ludwigshafen eine
vom Vorstand der Bundesärztekammer ver-
abschiedete Fassung des Paragraphenteils
der Muster-Weiterbildungsordnung vor-
gelegte werden. Erfreulicherweise ist die
Zielstellung der Novellierung (Deregulie-
rung, Transparenz und Praktikabilität) für
den ersten Teil, den sogenannten Paragra-
phenteil, aus unserer Sicht erreicht worden.
Der Abschluss der Weiterbildung führt
zur Facharztbezeichnung in einem Gebiet,
zur Schwerpunktbezeichnung in einem
Gebiet, zur Bereichsbezeichnung oder zu
einem Befähigungsnachweis.Wer inner-
halb eines Gebietes die vorgeschriebenen
Weiterbildungsinhalte und -zeiten abge-
leistet und in einer Prüfung die dadurch
erforderliche Facharztkompetenz nachge-
wiesen hat, erhält eine Facharztbezeich-
nung. Analoges gilt für die Schwerpunkt-
weiterbildung. Neu eingeführt wird der
Befähigungsnachweis. Er bestätigt Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten im
Gebiet, die nicht zu den vorgeschriebenen
Mindestinhalten der Facharztweiterbildung
gehören, insbesondere (spezielle) Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden. Hat

Dr.-Ing. habil. Bernd Irrgang, Dr. Johannes Baumann, Dr. Klaus Heckemann, Frau Dr. Verena Diefenbach,
Prof. Dr. Jan Schulze, Prof. Dr. Otto Bach (v. li. n. re.)
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Seit Mai 2001 ist der Anfang gemacht:
Die vier Gründungsmitglieder Kranken-
hausgesellschaft Sachsen e.V., die Kassen-
ärztliche Vereinigung Sachsen, das Säch-
sische Staatsministerium für Soziales,
Gesundheit, Jugend und Familie und die
Sächsische Landesärztekammer stellen den
interessierten Ärzten und Patienten ein
übersichtliches und reiches Informations-
angebot unter einer gemeinsamen Inter-
net-Adresse (gesundheitslotse-sachsen.de
oder patienteninfo-sachsen.de oder 
arztinfo-sachsen.de) zur Verfügung. 
Dem gingen unter der Koordination durch
die Sächsische Landesärztekammer um-
fangreiche Vorarbeiten voran.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn
den Nutzern moderner Kommunikations-
wege bleibt für Sachsen eine mühsame
und zeitaufwendige Suche unter Einzel-
adressen erspart.

im „Ärzteblatt Sachsen“ veröffentlichen.
Am Ende der Tagung gegen 16:00 Uhr be-
dankte sich der Präsident der Sächsischen
Landesärztekammern bei den Anwesenden
für ihre aktive Teilnahme und konstrukti-
ver Diskussion. Er bat um Zusendung
von Themenvorschläge für die nächste
Tagung, die am Sonnabend, dem 22. Sep-
tember 2001, im Kammergebäude der
Sächsischen Landesärztekammer stattfindet.

Fazit:
Die 16. Tagung der Vorsitzenden der Kreis-
ärztekammern war eine informative und
gelungene Veranstaltung sowie ein wich-
tiger und ausführlicher Meinungsaus-
tausch zwischen den Vorsitzenden der
sächsischen Kreisärztekammern, dem Vor-
stand der Sächsischen Landesärztekam-
mer und den Vertretern der Kassenärztli-
chen Vereinigung Sachsen.

klug

kammern sowie mit den wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften und Berufsver-
bänden termingerecht fortgesetzt und die
neue Muster-Weiterbildungsordnung vom
Deutschen Ärztetag verabschiedet wird.

Junge Ärzte – Probleme der Weiter-
bildung und beruflichen Integration
Kornelia Kuhn 
Vorsitzende des Ausschusses „Junge Ärzte“
Auf Initiative des Ausschusses „Junge
Ärzte“ wurde in enger Kooperation mit
dem Ausschuss „Weiterbildung“ zwischen
dem 29. Januar und 28. Februar 2001
nach dem Zufallsprinzip 500 Weiterbil-
dungsbefugte zu ihrer Einschätzung der
Weiterbildungssituation in Sachsen befragt.
Seit Anfang März erfolgt die Auswertung
des Rücklaufes von 268 Fragebögen (=
53,6 Prozent). Der Ausschuss „Junge
Ärzte“ wird die Ergebnisse der Befra-
gung auf dem 104. Deutschen Ärztetag
in Ludwigshafen vortragen und danach

ein Arzt die Anerkennung für mehrere Be-
zeichnungen erhalten, darf er sie neben-
einander führen, sofern im Heilberufe-
kammergesetz keine Einschränkung ge-
macht wird. Neu eingeführt wird § 8
„Dokumentation der Weiterbildung“, dass
heißt dass der in Weiterbildung befindliche
Arzt die Ableistung der vorgeschriebenen
Weiterbildungsinhalte dokumentieren und
der zur Weiterbildung befugte Arzt min-
destens jährlich diese Dokumentation
überprüfen und abzeichnen muss. Sie
soll der Transparenz der Weiterbildung
sowohl für den Arzt in Weiterbildung, als
auch für den Weiterbildungsbefugten die-
nen, ersetzt aber das Weiterbildungszeug-
nis mit seinen wertenden Elementen nicht.
In ein bis zwei Jahren könnte die Novellie-
rung der Muster-Weiterbildungsordnung
abgeschlossen sein, wenn die sachliche
und konstruktive Arbeit in den Weiterbil-
dungsgremien der Bundesärztekammer
und die Abstimmung mit den Landesärzte-

Gesundheitslotse Sachsen
Orientierungshilfe für Patienten und Ärzte

http://www.gesundheitslotse-sachsen.de/
http://www.patienteninfo-sachsen.de/
http://www.arztinfo-sachsen.de/

